
Rechnungs- und Geschaftsprüfungs
kommission (RGPK)

Bericht der Geschäftsprüfungskommission an die Gemeindeversammtung
vom 25 Juni 2025

1. Auftrag an die Geschäftsprüfungskommission

Nach § 102 des Gemeindegesetzes ist die GPK beauftragt, die Tätigkeiten der Gemeindebehörden zu
prüfen und alljährlich einen Bericht zu verfassen. Die GPK prüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und
Reglemente der Gemeinde richtig angewendet und die Gemeindeversammlungsbeschlüsse vollzogen
worden sind. Die Arbeiten sind, nebst der Kontrolle des Finanz- und Rechnungswesens, auch die
Überprüfung der praktischen und politischen Zweckmässigkeit der gesamten Verwaltungstätigkeit.
Eine klare Abgrenzung zwischen Rechnungs- und Geschäftsprüfung ist vielfach nicht möglich.

2. Durchführung der Prüfung

• Sämtliche Gemeinderatsprotokolle werden studiert und analysiert. Fragen dazu werden in
einem Fragenkatalog aufgeführt und der Verwaltung und dem Gemeinderat zur Beantwortung
zugestellt.

• In einer Schlussbesprechung mit dem Gemeinderat und dem Gemeindeverwalter werden
unsere Fragen und Anliegen eingehend diskutiert.

• Jährlich werden neue Schwerpunktthemen festgelegt. Dabei erfolgt eine regelmässige
Prüfung der Umsetzung der Beschlüsse sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in
Stichproben.

3. Kontrolltätigkeiten

• Die Gemeindeversammlungen vom 25.06.2024 und 12.12.2024 wurden formell korrekt
durchgeführt.

• Ein Mitglied der GPK Schönenbuch hat an den Geschäftsprüfungskommissions-Sitzungen der
KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) Leimental teilgenommen und sich aktiv ein
gebracht. Ein stetiger Zuwachs an Verfahren, Massnahmen und Mandaten ist herausfordernd
und bedingt Anpassungen, insbesondere in den Organisationsstrukturen.

• Anlässlich der SchI ussbesprechung der Jahresrechnung 2024 mit dem Gemeinderat am
21.05.2025 haben wir u.a. die Richtlinien von Subventionen an ortsansässige Vereine be
sprochen und Empfehlungen abgegeben sowie das Projekt Schuiraumentwicklung vertieft
diskutiert.

4. Feststellung der Geschäftsprüfungskommission

• Der RGPK wird ohne Einschränkungen und vorbehaltslos die Einsicht in die Gemeinde
ratsprotokolle gewährt.

• Die Antworten zu unseren Fragen an den Gemeinderat und Gemeindeverwalter sind aus
führlich und nachvollziehbar.

• Die Reglemente werden, soweit überprüfbar, korrekt angewendet.

• Die geprüften Geschäfte werden vom Gemeinderat umsichtig und sorgfältig geplant und
verabschiedet.



Die GPK bittet die Gemeindeversammlung vom Bencht 202412025 Kenntnis zu nehmen.

Schönenbuch, 23. Mai 2025

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Schönenbuch
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